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Fläche für AnliegerFläche für Anlieger11

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

Art der baulichen NutzungArt der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

Allgemeine WohngebieteAllgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen NutzungMaß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Anzahl der Vollgeschosse als HöchstmaßAnzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, BaugrenzenBauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Offene BauweiseOffene Bauweise

Nur Einzelhäuser zulässigNur Einzelhäuser zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigNur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässigNur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig

BaugrenzeBaugrenze

VerkehrsflächenVerkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)(§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraßenverkehrsflächenStraßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer ZweckbestimmungVerkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche ParkplätzeÖffentliche Parkplätze

Fuß- und RadwegFuß- und Radweg

Flächen für VersorgungsanlagenFlächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen: ElekrizitätFlächen für Versorgungsanlagen: Elekrizität

oo

EE

EDED

DHDH

IIII

Anzahl der Vollgeschosse, zwingendAnzahl der Vollgeschosse, zwingendIIII

GRZGRZ 0,350,35 Geschßflächenzahl, z.B. 0,35Geschßflächenzahl, z.B. 0,35

WR1WR1 Bezeichnung der Teilgebiete, z.B WR1Bezeichnung der Teilgebiete, z.B WR1

Traufhöhe, als Höchstmaß in MeternTraufhöhe, als Höchstmaß in Metern

Firsthöhe, als Höchstmaß in MeternFirsthöhe, als Höchstmaß in Metern

TH 6,5TH 6,5

FH 10FH 10

Gebäudehöhe, als Höchstmaß in MeternGebäudehöhe, als Höchstmaß in MeternGH 11GH 11

22 Fläche für FahrradabstellplätzeFläche für Fahrradabstellplätze

HH Nur Hausgruppen zulässigNur Hausgruppen zulässig

GWBGWB Nur Geschosswohnungsbau zulässigNur Geschosswohnungsbau zulässig

6.6.

8.8.

GrünflächenGrünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen,Öffentliche Grünflächen,
Zweckbestimmungen:Zweckbestimmungen:

ParkanlageParkanlage

SpielplatzSpielplatz

Sonstige PlanzeichenSonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für StellplätzeUmgrenzung von Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende FlächenMit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
zugunsten der Anlieger und der Versorgungsträgerzugunsten der Anlieger und der Versorgungsträger
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen GeltungsbereichesGrenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanesdes Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher NutzungAbgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4 BauNVO)(§ 1 Abs. 4 BauNVO)

    Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für    Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
    Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von    Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
    Natur und Landschaft    Natur und Landschaft
          (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr.14 BauGB)(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr.14 BauGB)

Bäume erhaltenBäume erhalten

7.7.

Bäume anpflanzenBäume anpflanzen

Flächen für die Erhaltung und AnpflanzenFlächen für die Erhaltung und Anpflanzen
von Bäumen undvon Bäumen und  SträuchernSträuchern

Flächen für das AnpflanzenFlächen für das Anpflanzen
von Bäumen undvon Bäumen und  SträuchernSträuchern

9.9. Darstellungen ohne NormcharakterDarstellungen ohne Normcharakter

Vorhandene FlurstücksgrenzeVorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene FlurstücksnummerVorhandene Flurstücksnummer

Vorhandene GebäudeVorhandene Gebäude

Bemaßung von Abständen in MeterBemaßung von Abständen in Meter

Geplante GrundstücksgrenzenGeplante Grundstücksgrenzen

88

2929

16/1416/14

StSt

TGTG Umgrenzung von Flächen für TiefgaragenUmgrenzung von Flächen für Tiefgaragen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

WA1WA1
IIII

TH 6,5TH 6,5 FH 9,0FH 9,0
EDED

WA2WA2
IIII

TH 6,5TH 6,5 FH 9,0FH 9,0

DHDH

GRZGRZ0,250,25

GRZGRZ 0,350,35

WA4WA4 GRZGRZ 0,350,35

oo

IIII

WA5WA5

GH 11GH 11

GRZGRZ 0,350,35
IIII

EE

GH 11GH 11

DH 350m²/WEDH 350m²/WE

EH 550m²/WEEH 550m²/WE

WA3WA3
IIII

TH 6,5TH 6,5 FH 9,0FH 9,0

GRZGRZ 0,350,35

HH

GWBGWB

H 200m²/WEH 200m²/WE

DHDH
HH

DH 350m²/WEDH 350m²/WE
H 200m²/WEH 200m²/WE

GRZGRZ 0,250,25

Satzung der Gemeinde Hasloh über den Bebauungsplan Nr. 22Satzung der Gemeinde Hasloh über den Bebauungsplan Nr. 22
„Neue Mitte - 2. Bauabschnitt“ mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 LBO SH„Neue Mitte - 2. Bauabschnitt“ mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 LBO SH

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein sowie nach § 84 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeindewird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde
Hasloh vom .............. folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 für das Gebiet nördlich des Sportplatzes in einer Tiefe von ca. 340 m, östlich der Bebauung „Neue Mitte - 1. BA“Hasloh vom .............. folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 für das Gebiet nördlich des Sportplatzes in einer Tiefe von ca. 340 m, östlich der Bebauung „Neue Mitte - 1. BA“
in einer Tiefe von ca. 200 m sowie westlich der Ladestraße und der AKN-Trasse Hamburg-Neumünster, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.in einer Tiefe von ca. 200 m sowie westlich der Ladestraße und der AKN-Trasse Hamburg-Neumünster, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21. November 2017 (BGBL.I S. 3786) sowie die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21. November 2017 (BGBL.I S. 3786) sowie die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).
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